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2. sont désignés comme délégués: MM. le conseiller de légation Henri de 
Torrenté, délégué aux accords commerciaux, en qualité de chef de la déléga
tion; Eric Bonhôte, adjoint de la division du commerce; le Dr Edwin Frey, 
secrétaire du Vorort de l’Union suisse du commerce et de l’industrie;

3. la délégation est autorisée à faire appel à des experts, suivant les besoins 
de la négociation.
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E 7110 1967/32/900 Deutschland/1944/13

Compte-rendu d ’une séance de préparation des 
négociations économiques germano-suisses1

P R O T O K O L L  ÜBER DIE S ITZU N G  
DER S C H W E IZ E R IS C H E N  G E SA M T -D E L E G A T IO N  

VOM 20. J A N U A R  1944 14.30 UHR 
IM K O N F E R E N Z Z IM M E R  III  P A R L A M E N T S G E B Ä U D E .

Anwesend: HH. Direktor Hotz [Vorsitzender], Direktor Hornberger, Direk
tor Feisst, Generaldirektor Blass vom Komitee Deutschland der 
schweizerischen Bankiervereinigung, Vize-Direktor Zurlinden von 
der Schweiz. Kreditanstalt, Direktor Schwab von der Schweiz. 
Nationalbank, Vize-Direktor Borei vom Schweiz. Bauernverband, 
Generaldirektor König von der Schweiz. Lebensversicherungs
und Rentenanstalt, Direktor Hunziker vom Schweiz. Fremdenver
kehrsverband, Direktor Steiger von der Schweiz. Verrechnungs
stelle, Dr. Lacher und Fürsprecher Ingold von der Abteilung für 
Auswärtiges, P ro[bst], Gy[gaxj, M[eine]r, Mfartji.

Direktor Hotz berichtet über den Gang der Verhandlungen seit dem Zustan
dekommen der Übergangslösung für Januar 1944, worüber sämtliche Mitglie
der der Delegation durch Zusendung des Antrages an den Bundesrat vom
3. Januar2 und des Vertrags Werkes orientiert worden sind. Nachdem auch die 
Vereinbarungen vom 31. Dezember 1943 nicht vom deutschen Delegations
vorsitzenden, Herrn Wiehl, sondern von seinem Stellvertreter, Herrn Seyboth 
unterschrieben worden sind, überliess Herr Wiehl die Führung der weitern 
Verhandlungen Herrn Seyboth, vermutlich um sich nicht wegen der weitem 
Reduktion der schweizerischen Ausfuhr nach Deutschland zu exponieren.

Es bestehen folgende grundsätzliche Differenzen bezüglich des Zustande
kommens eines neuen Vertrages:

a) Deutschland lehnt die schweizerischerseits mit Wirkung ab 1. Januar ds. 
Js. erfolgte weitere Reduktion der Kriegsmaterialexporte nach Deutschland ab. 
Es handelt sich jedoch wohl lediglich um einen theoretischen Protest, da die

1. Ce document a été rédigé par H. Marti, de la Division du Commerce du DEP.
2. Cf. PVCF N° 23 du 4 janvier 1944, E 1004.1 1/441, publié ci-dessus: N° 64.
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Januar-Regelung bereits au f der Basis der reduzierten A usfuhrkontingente für 
Kriegsmaterial beruht.

b) Deutschland verlangt, dass die Schweiz ausser dem K ohlenkredit weitere 
Kreditm ittel zur Verfügung stellt. Das deutsche Begehren geht darauf, dass die 
Schweiz einen weitern W artefrist-K redit von 100 M illionen, der sich aus der 
Verlängerung der W artefrist von 3 au f 6 M onate ergibt, zur Verfügung stellt. 
Dieser W artefrist-K redit von 200 M illionen wurde im April 1943 von der 
schweizerischen Delegation im Rahm en einer Verlängerung des A bkom m ens 
für ein Jahr in Vorschlag gebracht. Da das A bkom m en vom 1. O ktober jedoch 
nur für die Zeit vom 1. A ugust bis 31. Dezember 1943 abgeschlossen w orden 
ist, also für V2 Jah r lediglich, reduzierte sich der gewährte W artefrist-K redit 
au f 100 M illionen3. Ein vertraglicher deutscher A nspruch auf Z urverfügung
stellung der weitern 100 M illionen besteht nicht. Diese Reserve von 100 M illio
nen ist übrigens bereits weitgehend belastet, indem  für Januar Deutschland 
zusätzliche Clearingm ittel von ca. 10 M illionen Franken zur Verfügung gestellt 
worden sind. Dazu kom m en 10-15 M illionen, um  welche das C learingbudget 
für das 4. Q uartal 1943 überzogen war, und die zweifellos sehr beträchtliche 
Belastung aus dem schweizerischerseits gewährten Entgegenkom m en infolge 
der Streichung der Vorbelastung der An- und V orausbezahlungen ab 
1. Januar. Eventuell könnte ansta tt einem zusätzlichen Betrage von 10 M illio
nen Fr. ab Februar m onatlich 5 M illionen D eutschland zusätzlich zur V erfü
gung gestellt werden. Es würde für einen Vertrag bis Ende Juni einschliesslich 
des Kreditbetrages pro  Januar von 10 M illionen ca. 35-40 M illionen ergeben. 
Wie stellen sich jedoch die W estm ächte dazu?

c) Auch bei einem reduzierten Clearingbudget für die Zeit ab 1. Februar 
wird schweizerischerseits verlangt werden m üssen, dass D eutschland die 
Reichsbankspitze ungefähr im U m fange von ca. 2 M illionen, d .h . soweit sie 
nicht für die Erfüllung der deutschen vertraglichen finanziellen Leistungen aus
serhalb Clearing erforderlich ist (Versicherungsverkehr, G oldhypotheken etc.) 
zur Verfügung stellt.

d) Eine weitere Differenz besteht m it Bezug auf die Frage der A nerkennung 
diverser Geschäfte der Firm a Bührle m it dem O berkom m ando der Kriegs
m arine als altes Geschäft, w oraus sich eine zusätzliche Clearingbelastung von 
ca. 20 M illionen ergeben würde.

e) Deutschland offeriert der Schweiz 10000 W agen H afer im W erte von 
58 M illionen, zahlbar in freien Devisen, anstelle entsprechender schweizeri
scher Bezüge aus Rum änien, welche frachttechnisch nicht durchgeführt wer
den können. Deutschland ist insofern an diesem G eschäft interessiert, als es die 
Devisen für seine eigenen A nkäufe in Rum änien benötigt und wobei es verm ut
lich dafür doppelt so viel W are einkaufen kann als es der Schweiz abgibt. M it 
Rücksicht au f die Beziehungen zu den W estm ächten ist dieses Geschäft nur 
möglich falls über Clearing zahlbar.

f) Eine weitere Schwierigkeit, die aufgetaucht ist, betrifft den T ransit I ta 
lien-Deutschland durch die Schweiz. Gemäss der H aager-K onvention von 1907 
ist die Schweiz als neutraler Staat berechtigt, die D urchfuhr von K riegsm aterial

3 . Cf. N° 16.
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im weitern Sinne zu verbieten. Die italienischen Transitlieferungen nach 
Deutschland haben nun in der letzten Zeit einen gewaltigen Umfang angenom
men, weil Deutschland in grösserem Umfange industrielle Rohstoffe als Beute
gut aus Italien abtransportiert, was schweizerischerseits einschränkende Mass
nahmen erforderlich macht. Dieses Problem ist deshalb besonders heikel, weil 
die schweizerischen Bezüge aus Übersee bis auf weiteres die von Deutschland 
besetzten Gebiete transitieren müssen.

g) Umstritten sind ferner die üblichen schweizerischen Begehren für den 
Bezug von Kohle, Eisen sowie auf dem Gegenblockade-Gebiet. Auch der 
Wunsch der Schweiz, einen Flugverkehr mit Barcelona aufzunehmen sowie den 
Flugverkehr Zürich-Stuttgart wieder auf Berlin auszudehnen ist noch offen. 
Dazu kommen auch Begehren der Kriegstechnischen Abteilung für den Bezug 
von deutschem Flugzeugmaterial.

Direktor Feisst weist darauf hin, dass das Haferimportgeschäft versorgungs- 
mässig von grösster Bedeutung sei. Auch die Armee ist daran sehr interessiert. 
Doch versteht er, dass die Bezüge aus Übersee den Vorrang haben müssen.

Direktor Hornberger beleuchtet die derzeitige Situation und die sich bei den 
Verhandlungen stellenden Schwierigkeiten nach folgenden Gesichtspunkten:

1. Die Ausfuhrkontingentierung sowie die Durchfuhr durch die von 
Deutschland besetzten Gebiete und durch die Schweiz haben einen nationalen 
sowie internationalen Aspekt. Das Abkommen vom 1. Oktober befriedigte die 
Westmächte nicht. Es wurden bloss für IV2 Quartalskontingente Navicerts 
erteilt; was sich aber besonders unangenehm aus wirkte war der Umstand, dass 
die Alliierten die gesamte schweizerische Maschinenindustrie mit der Verset
zung auf die schwarze Liste bedrohten. Ohne weitere Ausfuhrrestriktionen 
konnte es deshalb nicht gehen. Die Halbjahrsausfuhr bei kriegswichtigen 
Exporten nach Deutschland und den übrigen Achsenstaaten wurde von 40 % 
der Ausfuhr 1942 auf 20% reduziert. Deutschland musste sich für die Januar- 
Regelung mit dieser Reduktion abfinden. Es handelt sich jedoch dabei nicht 
um eine erledigte Sache. Möglicherweise kann Deutschland sich in globo mit 
der Reduktion abfinden, wird aber jedoch eine andere Lagerung der Exporte 
verlangen. Wenn auch auf Grund der Verhandlungen mit den Westmächten an 
den Ausfuhrkontingenten nichts zu ändern ist, so sind doch verschiedene Mög
lichkeiten vorhanden, die Regelung der deutschen Seite geniessbarer zu 
machen. Nur um das Opfer weiterer Ausfuhrbeschränkungen konnte verhin
dert werden, dass die Schweiz zum Tummelplatz fremder Einwirkungen wird. 
Nachdem die Frage der weitern Ausfuhrbeschränkungen entschieden ist, ist 
das Problem lediglich das folgende: Wie können Deutschland diese weitern 
Ausfuhrbeschränkungen erklärt und verständlich gemacht werden? Die deut
sche Delegation, insbesondere ihr bisheriger Chef, Herr Wiehl, ist sich der 
Situation genau bewusst.

2. Noch schwieriger als die Frage der Ausfuhrkontingentierung ist die Kre
ditfrage. Hier können die innerschweizerischen Belange «übereinanderpur
zeln». Deutschland wird weitere Kredite verlangen. Als Ersatz für weitere 
Kredite kann die weitere Gewährung des Kohlenkredites und ein zusätzlicher 
Wartefrist-Kredit in Erwägung gezogen werden. Deutschland hat den zweiten 
Teil der aus der Verlängerung der Wartefrist von 3 auf 9 Monate freigeworde-
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nen Mittel von 100 Millionen verlangt. Diese Kreditgewährung bildet jedoch 
einen Stein des Anstosses bei den Westmächten. Eine Abmachung mit den 
Westmächten über den Rahmen weiterer Kreditgewährung an Deutschland wie 
bei der Ausfuhrkontingentierung ist natürlich ausgeschlossen. Eine Koordinie
rung ist jedoch angezeigt um nicht alles aufs Spiel zu setzen. Dazu kommt die 
zweifelhafte Zuversicht mit bezug auf die deutschen Warenlieferungen in die 
Schweiz. Trotz dem bis jetzt an sich bewunderungswürdigen Umfange der 
deutschen Lieferungen erreichten diese in den letzten Monaten nicht den bud- 
getierten Durchschnitt. Verschiedene Faktoren lassen befürchten, dass die 
Importe aus Deutschland zurückgehen werden. An das Budget, das vor 
ca. 1 Jahr schweizerischerseits aufgestellt worden ist, können wir uns natürlich 
nicht mehr als gebunden erachten. Die deutsche Delegation hat auf die Einwen
dungen der schweizerischen Seite ihren Standpunkt fallen gelassen. Sie hält 
jedoch grundsätzlich an dem Begehren auf einen weitern Wartefrist-Kredit 
fest. Dieser muss jedoch in Reserve bleiben. Das Budget für eine allfällige 
weitere Verlängerung des Abkommens stellt sich wie folgt:

Erwartete Einfuhr aus Deutschland pro Monat, 
wovon 76% auf Warenkonto 
dazu gerechnet der Gegenwert der unsichtbaren 
deutschen Importe (Zahlungen für Nebenkosten und 
ideelle Leistungen)

Kohlenkredit

abzüglich die unsichtbaren schweizerischen Exporte 
(Nebenkosten, Strom etc.)

zuzüglich Betrag aus Reichsbankspitze

Total pro Monat für die Finanzierung schweizerischer 
Warenlieferungen nach Deutschland4

40 Mio Fr.
28,9 »

2,5 »

31,4 »
7,3 »

38,7 »

13,5 »

25,2 »
2 »

27,2 Mio Fr.

Dieser Betrag wäre aufzuteilen in die Transfer kontingente für die verschie
denen Warenpositionen. Dabei ist davon auszugehen, dass für die ausfuhrkon
tingentierten Positionen der Rahmen bereits gegeben ist, durch die bereits 
Deutschland bekanntgegebenen reduzierten Ausfuhrkontingente. Es hat dies 
zur Folge, dass für den übrigen Warenexport die Transferkontingente von 
ca. 45% pro halbes Jahr gemessen an der Ausfuhr 1942 auf 25% reduziert 
werden müssen, also eine ganz gewaltige Reduktion der Warenausfuhr. 
Deutschland hat zudem die Beanspruchung der Reichsbankspitze, wodurch die 
Mittel für die schweizerische Warenausfuhr erhöht worden sind, beanstandet 
und droht mit Gegenmassnahmen, die in der Reduktion der Zuteilungen an

4. A ce sujet, cf. E 2001 (E) 2/575.
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den Transferfonds beruhen. Deutschland behielt sich zudem vor, auch seine 
weitern finanziellen Leistungen in einem ändern Licht zu betrachten.

Es stellt sich nun die Frage, entweder gelingt es, die Transferkontingente sehr 
tief anzusetzen -  unter Beanspruchung einer gewissen Quote der Reichsbank
spitze -  (Wobei noch immer die Gefahr besteht, dass die Transferkontingente 
doch zu hoch sind), was ein starkes Zusammenschrumpfen der schweizerischen 
Warenlieferungen zur Folge hat, oder dann werden die unsichtbaren schweizeri
schen Exporte von Deutschland zusammengeschlagen.

Wenn man diese unsichtbaren Exporte, wofür jährlich ca. 200 Millionen 
erforderlich sind, hätte opfern wollen, so wäre es ohne weiteres möglich gewe
sen, das Clearing im Sinne eines Warenclearings selbsttragend zu gestalten, 
ohne dass Kreditmittel erforderlich gewesen wären.

Wenn es gelingen sollte, unter Wahrung der unsichtbaren schweizerischen 
Exporte, die gewahrt werden müssen, ansonst sie nicht mehr wiedergewonnen 
werden können, mit Deutschland zu einer Verständigung zu gelangen ohne 
einen weitern Wartefrist-Kredit, dann müssten die Transferkontingente auf 
25% herab. Kann dies aber intern verantwortetet werden? Es kann gesagt 
werden, dass ein Exportausfall von 100 Millionen 100000 Arbeiter in der 
Maschinenindustrie zur Arbeitslosigkeit bringt. Ein Ausgleich des Exportaus
falles Deutschland durch Mehrexport nach ändern Ländern ist aus Gegen
blockadegründen nicht möglich. Die Reduktion der Transferkontingente kann 
sich nur in einer Verschlechterung der Wirtschaftslage äussern. Es sollte unbe
dingt das Tempo des Abbaues des Exportes verzögert und eine stossartige Kri
senwelle, die sich in einer massiven Arbeitslosigkeit äussert, vermieden werden. 
Wir wissen ja auch nicht, was an sozialen Störungen in der nächsten Zeit in den 
Nachbarstaaten eintreten wird. Diese sozialen Störungen sollten bei uns einen 
intakten sozialen Körper antreffen. Die vorgesehenen Notstandsarbeiten kön
nen nur als letztes Mittel für Arbeitsbeschaffung durchgeführt werden. Nach 
wie vor ist unser Kredit der beste Rohstoff.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein weiterer Wartefristkredit Deutschland 
zu gewähren ist, darf nicht übersehen werden, dass nunmehr aus den erhalte
nen Navicerts für 400000 T Waren aus Übersee ungefähr 100-120 Millionen $ 
als Import-$ hineinkommen, sodass entsprechend Export-$ blockiert werden. 
Eventuell könnte doch in einem reduzierten Umfang ein weiterer Wartefrist- 
Kredit gewährt werden, sodass anstatt von einer Reduktion der Transferkon
tingente von 45 auf 25% lediglich von einer solchen von 35% ausgegangen 
werden könnte. Die Entscheidung wird vom Bundesrat getroffen werden 
müssen.

3. Beim Transit ist eine Kollision zwischen den Kriegszielen der kriegführen
den Mächte beinahe unvermeidlich. Wir sind darauf angewiesen, dass Deutsch
land uns die Durchfuhr durch die besetzten Gebiete weiterhin gewährt, ansonst 
unsere Blockadevereinbarungen wertlos sind.

Was das Hafergeschäft anbelangt, so lautete unsere Antwort an die deutsche 
Seite dahingehend, dass die Schweiz schon derart mit blockierten Guthaben 
überladen sei, dass sie eine Zahlung in freien Devisen nicht verantworten 
könne. Die schweizerische Stellungnahme veranlasste die Deutsche Gesandt
schaft in einer sehr perfiden Art und Weise ihren Standpunkt in einem Pro
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memoria niederzulegen, dessen Inhalt den Anwesenden zur Kenntnis gebracht 
wird.

Generaldirektor König berichtet einleitend über seine Unterredung mit 
Herrn Schmidt, einem früheren deutschen Staatsminister und Generaldirektor 
der Münchner Rückversicherungsgesellschaft, der ihn in Zürich besuchte5. 
Herr Schmidt soll ihm eröffnet haben, er komme offiziell zu ihm als Mitglied 
der schweizerischen Delegation. Anlässlich der Geburtstagsfeier Görings, an 
welcher auch der neue Staatssekretär des Reichswirtschaftsministeriums, Hei
ler, ein Freund Hitlers und Himmlers, anwesend gewesen sei, habe dieser mit 
ihm gesprochen. Er solle feststellen lassen, ob grundsätzlich Animosität gegen 
Deutschland bestehe und man annehme, das Schicksal Deutschlands sei besie
gelt. Der frühere Verhandlungsführer Hemmen sei in der Tat vollkommen 
ungeeignet gewesen, doch komme Wiehl auch nicht weiter, sodass Schmidt 
angefragt worden sei, ob er die Verhandlungsleitung annehmen wolle, was er 
jedoch abgelehnt habe. Heiler verstehe es durchaus, dass die Schweiz ihre 
Kriegsmaterialexporte nach Deutschland reduziere. Deutschland müsse jedoch 
dafür mehr andere Waren bekommen. Mit bezug auf die Reduktion der 
Reichsbankspitze sei die deutsche Seite unerbittlich. Deutschland braucht diese 
Devisen um notwendiges Kriegsmaterial zu beschaffen. Herr Generaldirektor 
König schliesst daraus, dass im Falle einer Kürzung der Devisenspitze entweder 
ein Vertrag überhaupt nicht möglich sei oder Deutschland seine finanziellen 
Leistungen im Clearing und ausserhalb des Clearings kürze. Zum Schlüsse 
seines Gespräches mit Schmidt habe Herr Heiler die Auffassung vertreten, es 
sei für Deutschland nicht angezeigt, es mit der Schweiz verderben zu lassen. Er 
sehe ein, dass man die Schweiz jetzt und später noch brauchen werde.

Generaldirektor Blass verdankt die Berichterstattung von Herrn Direktor 
Hotz und Herrn Direktor Hornberger und versteht es, dass die Gesamtdelega
tion nicht so oft Zusammenkommen kann. Er stellt mit Genugtuung fest, dass 
an der Quote des Transferfonds schweizerischerseits nicht gerüttelt werden 
soll. Über die Kreditfrage wird der Bundesrat letzten Endes entscheiden 
müssen. Die Banken wären zu einer Erhöhung des Kohlenkredites durchaus 
bereit6 (Herr Direktor Hotz ersucht Herrn Generaldirektor Blass nach aussen 
hin nichts von einer allfälligen Erhöhung des Kohlenkredites verlauten zu las
sen. Er glaube eher an eine Lösung über eine gewisse Ausdehnung des Warte
frist-Kredites, doch wäre hierüber eine einlässliche Diskussion mit dem Bun
desrat notwendig. Wenn wir zu haushälterisch sind, hat dies grosse Gefahren 
für unsere Wirtschaft zur Folge.) Beim Hafergeschäft dürfte es sich vom 
Clearingstandpunkt aus ev. eine 50% Zahlung in Devisen empfehlen.

Direktor Schwab vertritt ebenfalls die Auffassung, dass man nicht allzu 
schroff in der Kreditfrage urteilen soll. Es wird sich ebenfalls noch fragen, ob

5. Cf. N° 71.
6. Une séance au sujet du crédit pour l ’importation de charbon réunira des représentants des 
banques et de l ’administration fédérale le 24 janvier 1944, cf. la notice de Reinhardt pour Nobs 
du 26 janvier 1944, E 6100 (A) 22/1952.
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eine Erhöhung des Kohlenkredites den Westmächten gegenüber tragbar ist. An 
der Reichsbankspitze sollte man es nicht scheitern lassen7. 

Vizedirektor Borei erkundigt sich noch wie es sich mit dem beidseitigen land
wirtschaftlichen Verkehr im Falle eines Nichtzustandekommens eines Vertra
ges verhalte. 

Dr. Gygax verweist darauf, dass, sofern nicht ganz ausserordentliche Ver
hältnisse eintreten, das landwirtschaftliche Programm, das gemäss dem Land
wirtschaftsbrief bis zum 30. April 1944 abgewickelt werden muss, auch über 
den 31. Januar hinaus mit Transfergarantie ausgeliefert werden kann. Er weist 
überdies darauf hin, dass, wenn von Transferkontingenten die Rede ist, dies 
die Gewährung der Transfergarantie des Bundes mit all den Risiken, die damit 
in Verbindung stehen, bedeute. Es sollte dies Deutschland gegenüber an
dauernd herausgestrichen werden8.

7. Cf. la séance du 1er février de la sous-commission form ée par les responsables suisses pou r  
les relations financières avec l ’A llem agne, E 2001 (E) 2/589.
8. Les négociations économiques germano-suisses reprendront le 25 janvier. Cf. le télégramme 
de P. Keller à la Légation de Suisse à Londres du 26 janvier 1944, E 7110/1973/135/49.

71
E 7110/1967/32/900 D eutschland/1944/13

Notice du Directeur général de la Société suisse d ’assurances 
générales sur la vie humaine, H. Koenig1

STREN G VER TRA ULICH  Zürich, 21. Januar 1944

B E S P R E C H U N G  M IT  H E R R N  B U N D E S P R Ä S ID E N T E N  S T A M P F L I  
AM  20 . J A N U A R  1944 IN  B E R N

Wie vereinbart erwartete mich Bundespräsident Stampfli um 14 Uhr punkt. 
Er war sehr dankbar für die Mitteilungen, die ich ihm machte2. Er ermäch
tigte mich, Herrn Minister Schmidt zu antworten.

1. H. Koenig écrit une lettre d ’accompagnem ent de cette notice (datée du 21 janvier 1944) 
p ou r le Directeur de la D C  du D épartem ent de l ’Econom ie publique J. H otz: Zu Ihrer und 
Herrn Dr. Homberger’s vertraulichen Orientierung sende ich Ihnen eine kurze Aufzeichnung 
über das, was ich gestern abend noch Herrn Staatsminister a.D . K.S. auf seine telephonische 
Anfrage hin geantwortet habe.

Ich hoffe nun nur, Herr Seybodt werde den Weg nach Bern wieder finden. Nach meiner 
Empfindung ist Herr Seybodt über die Besprechung des Herrn Staatssekretär Heyler mit 
Herrn Minister Schmidt nicht orientiert und er weiss wahrscheinlich nichts von der erfolgten 
Intervention, die -  wie mir Herr Schmidt sagte -  nur erfolgt ist zur persönlichen Orientierung 
des Herrn Staatssekretär (E 7110/1967/32/900 D eutschland/1944/13).
2. Cf. E 7800/1/16.
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